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Zur Beachtung

^"s den ausdrücklichen Wunsch der
"îì' ünzö s i s ch e ll Ko ni inis sio n"

in Folge eingelretener Verhält-
^>se die frnnzüsischc Sitzung vom 19.

den 20. August Abends verlegt
^ daher das Festprogramm in

î^gender Weise abgeändert:

Urogmmm
der

^ahresversainiilltlilg u. MMf.chrt
des

^chwc'izerischt'il U>lis-)Vt'pt'i»s

in Zng
î9., Z0^ Zf. August 1873.

Dienstag dcn 19. August.
^uitiagg 0 llhn Erste Sitzung des

^trnl-Comites im Gasthanse zur
> ^ube (Altstadt Untergasse)

H
Mittwoch dcn 2». August.

Mittags ^ llhr: S ce la mt für die

A'storbenen Atitglieder des Vereins
l der St. Oswaldskirche. Sodanil
^Generalversammlung in der St.

elsk i rche. Begrüßung. Ocf-
Etliche Vorträge.

"gs 12 Uhr: Einfaches Aè i t t a g-

aà
"n Gasthof zum Ochsen,

h
ngs 2 Uhr: Zweite General-

°^"""«tttng in der St. Ntichaels-

»it. ^ ^^^iltliche Vorträge.
4 Uhr: Vereinssitzung zur

Fr
s^^n^lillg der Vereinsgeschäfte und

A^^îschc Sitzung (Vorträge und Ne-
in französischer Sprache).

Abends wird in der Eapnziner- und
St. Oswaldskirche den Vereinsgliedern
Gelegenheit zum Empfang des hl. Büß-
sakra ments gegeben.

8 llhr: Gottesdienst in der St. Oswalds-
kirche vor ausgesetztem Hochlvürdigsteu
Gute.

Donnerstag den 21. August.
Morgens 0 Uhr eine hl. C o m m u-

n i o n m esse in der St. Oswalds-
kirche und g e m e i n s a m e E o m-
m n n i o >l während derselben.

Vormittags 8 Uhr: Deutsche Fest-
Predigt und nachher Pontifical-
a mt in der St. Michaelskirche. Nach
Vollendung des feierlichen GotteS-
dieustes ebendaselbst

Dritte Generalversammlung: Oeffent-
liehe Verträge.

Schlußwort und Schlußandacht mit Ab-
singling cilles gemeinsamen kirchlichen
Liedes.

Mittags 1 llhr: Festessen im Gast-
Hof zum Hirschen und freundschaftliche

Unterhaltung.
Abends 4 Uhr: Besichtigung der Merk-

Würdigkeiten der Stadt Z,ch und Um-
gebnng.

Luzeru, im August 1873.

Im Auftrag deS Eentral-Comites:
Der Vorstand.

Nckurs der katholischen Großräthe
aus dem bernerischen Jura

(Schluß)

Die katholische Bevölkerung deö Jura
hat also von ihrer Regierung nichts zu
erwarten. Und doch kann die anormale
Lage, welche die Suspension des gesamm-

ten jurassische» Klerus geschaffen hat, nicht

länger fortbestehen.

Die unterzeichneten Großräthe wagen

es zu sagen, daß, indem sie die Bundes-

behorde, welche die genaue Einhaltung der

Verträge und der constitutionellen Garan-

tien zu überwachen hat, um Schutz an-

rufen gegen die Gewaltakte der berner.

Regierungsbehörden, sie die Organe der

öffentlichen Meinung im Jura sind. Nach

den großen Manifestationen von Rennen-

dorf und Saignelegier den 21. Mai, und

von Pruntrut vom 22. Juni, darf Nie-

mand behaupten, daß die öffentliche Mei-

nuug im kathol. Jura nicht einmüthig

und energisch die bcdauernswerthen Maß-

regeln rcprobire, welche eine fiiedliche Be-

völkerung von 65,000 Seelen vollständig

außer das Gesetz stellen, indem dieselben

sie der ersten und nothwendigsten Freiheit

beraubt, der Freiheit, Gott nach den Vor-

schriften ihrer Religion anzubeten.

In vollem Vertrauen auf die höchst

unparteiische Gesinnung und Billigkeit der

obern Behörde ziehen sie ihre Schlußfol-

gerung, daß es dem h. BundcSralhe und

eventuell der eidgen. Bundesversammlung

gefallen möge:

1) der Regierung des Kantons Bern

vorläufig zu befehlen, daß sie die Gewalt-

maßregeln gegen den jurassischen KleruS

zurückziehe, wie sie von der Exekutivbehörde

unîeàn 18. unî) 28. Äpn! 18?3

beschlossen und unter',» 26. März 1873

vom Großen Rathe gutgeheißen worden

sind;

2) zu cassiren und annullireu

u. den Beschluß des NegierungöratheS

vom 18. März 1873 betreffend die Su-

spension der 69 Pfarrer daö kath. Juras

und ihren Abberufnngsantrag;
1,. den Beschluß deS Großen Rathes
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des KantonS Bern vom 36. März 1873,
welcher gutheißt

1. die Absetzung des Hochwst, Herrn

Lachat, Bischofs von Basel, wie

sie durch die Diözesankonferenz

den 29. Jan. 1873 ausgesprochen

wurde,

2. Die Suspension der 69 Pfarrer
des kath. Jura und ihren Abbe-

rufungsantrag,
3. die Wegnahme der Civilregister

und ihre Uebermachung an weit-

liche Beamte;

o. den Beschluß deS Großen Rathes

vom 39. März 1873, welcher provisorisch

die Civilehe und die Ehescheidung einführt

und das nur in den kaihol. Bezirken deö

Jura.
Diese Schlußfolgerungen, basirt auf die

durch die Mächte der schweizerischen Eid-

genossenschaft bei Abtretung des Biöthums

Basel an den Kanton Bern im Jahre

1815 auferlegten Garantien, sowie auf

den durch unsere Kantonal- und Bundes-

Verfassung der kathol. Religion, ihrer Geist-

lichkeit und ihrem öffentlichen Gottesdienste

verliehenen Schutz, haben keine weitere

Entwicklung nöthig.
Die Unterzeichneten begnügen sich da-

mit, die besondere Aufmerksamkeit deS h.

Vundesratheö auf den 1. Punkt dieser

Schlußfolgerungen zu ziehen, der zum

Zwecke hat, die suspendirten Pfarrer in

ihren priesterlichen und pfarramtlichen

Funktionen wieder einzusetzen und den

öffentlichen Kultus wieder einzuführen, so

wie er der katholischen Bevölkerung des

ehemaligen Bisthums Basel garantirt ist.

Die Bundesbehörde wird nicht außer

Acht lassen, daß die VereiuigungSnrkunde

vom 14. Nov. 1815 nichts Anderes ist,

aiS die Vollziehung oder die authentische

Anerkennung der durch die Erklärung des

Wiener-Congresses vom 29. März 1815

bei Abtretung des BisthumS an die

Schweiz gestellten Bestimmungen;

daß diese Vereinigungsurkuude ein bi-

lateraler Vertrag zwischen dem Bis-

thum und dem Kanton Bern ist;

daß die Eidgenossenschaft selbst diesen

Vertrag sanktionirt und dessen Sti-
pulationen mit ihrer hohen Ratist-

kation versehen hat;
daß diese Ratifikation die souveräne

Garantie der Eidgenossenschaft impli-
zirt, daß dessen wesentlichen Dispo-
sitionen genau und loyal vollzogen
werden.

Es ist nicht möglich, daß die höhere

eidgen. Behörde einer Kantonalregierung

erlaube, die Ausübung deö öffentlichen

Gottesdienstes einer in der durch die Bnn-
desverfassung den anerkannten christlichen

Konfessionen ertheilten Garantien inbe-

griffmen Religion, aufzuheben oder selbst

ganz zu unterdrücken.

Nun aber ist die Ausübung deö vffent-

lichen Gottesdienstes thatsächlich unterdrückt,

wenn man fortfährt die kathol. Priester,

so oft sie ihr Amt ausüben, zu Bußen

zu verurtheileu, — wenn man fortfährt
die Predigt der christlichen Lehre, die Unter-

Weisung der Jugend zu verbieten, mit
einem Worte, wenn die Feier der reli-

giösen Ceremonien, die Spcndnng der

Sakramente nicht mehr vorgenommen
werden kann, ohne daß die Priester Strafen
unterworfen werden, welche gar keinen ge-

schlichen Charakter haben.

Die Wiedereinführung des katholischen

Kultus im Jura ist für die schweizerische

Eidgenossenschaft eine Ehrensache. D.ese

Wiedereinführung des kathol. Kultus ist

aber nicht möglich, wenn die Bundesbe-

Horde nicht die bernische Regierung zur
Zurücknahme der Vollziehungsmaßregeln,

welche dessen freie Ausübung hindern, ver-

pflichtet.

Der h. Bundesrath wird bei Erwägung
der diesem Rekurs zu Grund liegenden

Motive begreisen, daß die Wiedereinführung
des katholischen Kultus im Jura von

dringender Nothwendigkeit ist. Die Be-

völkerung^eidet und die religiösen Bedürf-

nisse verlangen eine unverzügliche Be-

friedigung.
Man wird die jurassischen Katholiken

nicht dazu verurtheileu, das Ende dieser

traurigen Konflikte abzuwarten, deren Ans-

gang noch Niemand vorauszusehen vermag.

Sofort muß den Kuitusbedürfnissen Ge-

uüge geleistet und der freien Ausübung
der kathol. Religion der rechtliche Schutz

zu Theil werden.

Die Unterzeichneten hoffen, daß der h.

Bundesrats) sich beeilen werde, den legi-

timen Wünschen der katholischen Jurassier

zu entsprachen.

Das walte Gott!
Im bern. Jura, Juni 1373.

siA. C. F olle töte, Adv.,

H. Kohler,
P. Prêtre,
Terrier, Notar,

Greppin, Henzelin,
V. Gonvernon, Beuret,

Mack er, Not., I. Fleury,

H ennemann, Not., Ro e '

Joliat, Burger,
F eu ne, Adv.

Die Stliatsherrschast über ^
Kirche in der Diözese

und die Ireiijeiten und Oechte

Eidgenossen in Kirchensache'l

— ist der Titel einer Schrift, welche

Fürsprech Anriet in Solothnrn alö »eu^

Frucht seines unermüoliche» Fleißes
>

seines unbeugsamen Rechtssinneö erj«)
^

läßt. Veranlaßt ist die Schrift duuh

Antwort der Diözesanstänoe auf den

test, welchen der Hochwst. Hr. Bischt ^
Basel seiner Zeit dein BundeSrath ewli

reicht hat. An den Bnndesrath ^
^

auch Fürspr. I. Anriet vorliegende M

schrift, welche sich jedoch weniger in

Formen einer Prooeßschrift als einer wh ^
schaftliche» Erörterung bewegt. ìlA '

dcrr Inhalt einzutreten, will der

zunächst für die verschiedenen Fraget,
^

^

welche sich unser Kirchenstreit dreht, eU^

festen Rechtsboden gewinnen, den
^

streitende Theile anerkennen und ^
chem sie die Entscheidung suchen wm

^
In dieser Absicht werden die verseht'

Theorien vorgeführt, nach welchen

verschiedenen Zeiten das Verhältniß

Kirche und Staat sich gedacht und e

standene Konflikte zu lösen versucht

^
Zunächst rügt Versasser jene auch

Diözesanregierungen geltend gemachte ^
fassnng, welche in dem Staat ^
einzige Quelle so auch den einzige»

^

der Rechte erkennen möchte, àeu.^^
Punkt, auf welchem von einem Berha ^
zwischen Kirche und Staat überhaupt

mehr die Rede sein kann, da hîer ^
Staat allein übrig bleibt, weil er Zì

die Kirche vernichtet. ^
Von dieser Anschauung aus, ^

Produkt moderner Staats- und ^
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°!ophie und dein Gipfelpunkt staatlicher

^)aut der Verfasser zurück

rien
^ ^uher jeweils herrschenden Theo-

^
' Diese letzteren haben gegenüber dem

^ì)ste»i den verhältnißmäßigeu

»o t
^ Kirche doch nur be-

Toî/r' während dieses ihren rechtlichen

Kirck
beutet. Sie anerkennen doch die

ì>ie „och als Trägerin und Quelle von
bald^"' ^ ihre Rechtösphäre

ttlehr bald weniger zu Gunsten deS
lates einzuengen suchen. — Unter diesen

^
iirn Theorien komnrt zuerst das sogen.

^ ^ ri t o ria ls y ste m zur Darstellung,

gin
^ Urheber, Grotinö und Thomasius,

^
»en davon ans, der Staat entstehe durch

si/n^ diesem Vertrag unterwerfen
^^^^îsgenossen der Staatsgewalt

cinb.
^srin man steh überhaupt einer

in
Gewalt unterwerfen kann, so auch

er äußeren Ordnung der Religions-
Arrf diese Weise erhält der Staat

^e Kirchengewalt. Das ganze System
dahin mit seinen Voraussetzungen,

^ der Staat durch Vertrag entstehe,
daß der Kirchenverband mit dem

^«verband zusammenfalle.

anderes System ist das Colle-
sterìm. °ES geht von der Re-

Die rp
Entstehung der Kirche ans.

^ef sss"^ á'd hienach als Collegiuin,
^ ^kklärt und a>rf sie die Grund-

sirr ^^>vendet, welche daS römische Recht

""d andere Erwerbsgescll-

'"ußte" ""^Sebildet hatte. Die Kirche,

en^ ^^hîr annehmen, beruhe auf

schall '^^lchaftSvertrage. Die Gesell-

K>vat/^ ^>rch Vertrag die Kirchen-

bà, Landesherrn übertragen. So

dickt ^ Landesherr die Kirchengewalt

hg eigenem Recht, sondern als ein

î>

»'"genes fremdes Recht. Aber er bc

beiden letzterwähnten

a»? ^ pareil von deutschen Protestanten
^acht worden, die damit den« all-

»>en

^ SEühlten Bedürfniß entgegenkvm-

tvx^^ilten, ein Prinzip zu habe», ans

^'iass" ^'e protestantische Kirchen-

organischer Weise gestalten

^est ^ìotestnniische Fürsten nahmen

dêstxy
>hrer Hosjnristen aris, behan-

U"uichst die protestantische

àe und da sie später auch katho-
^îerthanen erhielten, auch die ka-

tholische Kirche. Ihr Beispiel lockte dann

auch ihre katholischen fürstlichen Standes-

genossen zu ähnlicher Praris, für welche

dann später der Febronianismus und Io-
sephinismns die juristische Formel und die

rechtliche Weihe anögemittelt hat.
An diese Systeme, welche staatlicherseitS

aufgebracht wurden, reiht dann die vor-
liegende Schrift unter dem Titel „das
hierarchische System" die Darstellung des

hohen Ideals, welches die großen Päpste
des Mittelalterö besonders gegenüber den

Hvhenstaufen und Philipp dein Schönen
aufgestellt haben.

Alle diese Systeme sind nur abstrakte

Theorien, von einzelnen Denkern n priori
auSgedacht, können daher nur für die

Wissenschaft Bedeutung haben. Um auch

für daö praktische Staatsleben zu gelten,
fehlt ihnen der Charakter der Objeetivität
und Pojitivitat, 'der allem eignen muß,
was als Norm für das Leben als Gesetz

sich darstellen will. Diese Systeme sind
daher, das ist der Schluß, zu welchem
Vorliegende Schrift bezüglich derselben ge-
langt, untauglich, nur anö ihnen Rechte

abzuleiten und Streitigkeiten zu entscheiden.

Wir finden den gesuchten Rechtsboden in
ihnen nicht. (Forts, folgt.)

Benjamin, Kapuziner-
Pl'rißiiizal,

starb am 5). August abhin an àer
längere Zeit dauernden Gedärmkrankheit

zu Stans, wohin er von Dornach, ans
der üblichen VisitationSreise begriffen, sich

begeben hatte, und ward am 7. Nngnst
in Begleitschaft vieler Ordensbrüder, zahl-
reichen Volkes und einer löbl. Abordnung
ab Seile deS Hochw. Stift Cngelberg,
der würdigen Psarrgeistlichkeit und der

hohen Regierung, derjenigen geweihten

Erde übergebe», die auch vor 22 Jahren
leinen ältern Bruder, U. Nazar, ansge-

nomnien. Mit ihm ist seit dem selbst-

ständigen Bestände der Schweizerprovinz

(1729) der hundertste und, als wirklich
im Amte stehend, der sechste Provinzial
gestorben. Gott, der die kleine Heerde

berufen, hat immer mütterlich sue sie

gesorgt und er wird fürder für sie sorgen.

U. Benjamin ward zu Einsiedeln —
zwischen dem Horgcnberg und Etzel, ganz

in der Näbe der Gebnrtsstätte des Philo-
sophen und ArztcS TheophrastnS Parazelsuö

— den 6. März 18 i4 geboren, vollen-

dete in Schwyz die Gymnasial - Studien,

weihte sich den 16. Mai 1832 durch die

feierliche Profeß dem Kapuziner-Or-
den und empfing den 10. Herbstmonat

1837 die hl. Priesterweihe. Seither hat er

— so darf eö mit der Hand aus der Brust

niedergeschrieben werden — seine LebenS-

tage durch sein bescheidenes Wirken als

Missionär, Professor, Lektor, Vikar, Guar-

dian, Definitor und, in letzter Zeit, als

Provinzial Andern werthvoll und sich

selbst verdienstlich gemacht.

Die Oeffentlichkcit weiß allerdings nichts

darum, daß Benjamin irgendwo und

irgendwann geglänzt hat. Nichts desto-

weniger war er ein ganzer Mann. Sein

Glanz bestand und besteht darin, daß er

nicht vor der Welt glänzen wollte.

Er zählte unter jene Veteranen des

Ordens, die mit der Ordnungsliebe Pflicht-

treue verbinden, wie den Gebetösinn so

die Arbeitslust rege halten, in Allem die

Einfachheit und die Stille suchen — dem

Veilchen gleichen, das im Verborgenen

blüht.
Ein Mann mit klarem Lichte und

ruhiger Beobachtung, verstand er es treff-

lich, Erfahrungen zu machen. Und die

Ansichten, die er sich so über Sache»,

Personen und Verhältnisse bildete, täusch-

ten ihn selten. AuS einem etwas miß-

tranischen Zuge in seinem Charakter konnte

er daö ihm Unbekannte und Fremdartige

vielleicht allzulange an- und überschauen,

aber er folgte dem unbewährten Neuen

auch nie als Heißsporn; er konnte das

Atte und Branchbare mit dessen etwaigen

Mängel» beibebalten wollen, indessen war

im Religiösen und Sittlichen, so auch im

Geistigen überhaupt und im Materiellen

einen Fortschritt gibt, und daß „was

unter der Sonne stille steht, im Banne

ist."
Mit tiefem Gemüth begabt, liebte und

pflegte er die edle Freundschaft bestens.

Von jedem Orte der innern, östlichen und

westlichen Schweiz, wo er gewirkt, hatte

er mit Andern sich gerne unterhalten und
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bei Anlaß eines Wiedersehens nach jähre-

langer Trennung, bewies er jedermann,

dem er so oder so nahe gestanden, daß

er ihm ein trenes Andenken bewahrt.

Wohl tvar er von einer gewissen Uube-

hiilsliehkeit nicht frei, wenn er vor Man-

nern stand, die dnrch Würde oder Wissen-

schaft ausgezeichnet waren, und sich nicht

populär machen konnten oder nicht woll-

ten; dagegen im Kreise seiner Frennde,

im Umgange nut Wohlbekannten und

gegenüber dem braven Landvolke war er

die Heiterkeit und Leutseligkeit selbst.

Ei» Mann ves Wortes, konnte er

Niemanden mit leeren .Versprechungen,

fatalen Bethörungen und klug sei» sollen-

den Irreführungen hinhalten oder abferti-

gen. Er wußte zwischen Ernst und Scherz,

die er beide zur rechten Zeit liebte, zu

unterscheiden und sie auseinander zu halten.

Ein ergebener Sohn der katholischen

Kirche, betete und arbeitete er für dieselbe

nach Kräften. Und da schmerzte ihn Alles

sehr, was derselben Wunden schlug oder

ihrem Wirken in den Weg trat, sei es,

daß dieses in der Würde und im Hasse oder

in zu heißer Liebe und in zu großem

Feuer seine Quelle habe. Mit der Kirche,

und mit ihr allein wollte er stehen und

gehen, kämpfen und siegen, leiden und sich

freuen, nicht aber mit den Parteiungen.

„Die goldenene Mittelstraße immer und

überall — und nur keine Ertreme" war

sein Wahlspruch. Um nur Eines und

nur nach einer Seite hin zu erwähnen,

schienen ihm die so zu sagen fortlaufenden

Wunder- und Prophétie»- Berichte in

manchen Blättern nicht vom Guten zu

sein. Mit dem hl. Vater Papst Pius IX.
sagte er: „Ich halte nicht viel auf Prvphe-

zeiungen, weil diejenigen besonders, die

jüngst aufgestellt worden sind, nicht die

Ehre, gelesen zu werden, verdienen."

Und: „Es eristirt eine große Zahl Pro-

phezeiungen; doch ich glaube, daß sie die

Frucht der Einbildungskraft sind. Die

wahre Prophezeiung besteht darin, sich

in den Willen Gottes zu ergeben und

möglichst viel Gutes zu wirken."

Das — in kurzen Zügen — die Ver-

standeS-, Gemüths- und Willensrichtung,
das die Grundzüge des Charakters des U.

Benjamin sel. Nichts Auffallendes an

seinem Wesen, keine Merkwürdigkeiten in

seinem Leben; alles Selbstverständlich,

pure Christenpflicht! In Wahrheit war
U. Benjamin ein ganz einfacher, beschei-

dener, stiller Kapuziner, aber deshalb war
er ein Mann, dessen Tod ein schwerer,

sehr schwerer Verlnrst ist, und dessen An-
denken in hohen Ehren bleiben wird,

k. i. x.

Die klerikalen Anmaßungen in
Sachen der Politik und der

Wahlen,

Ed u a r d. Du hast wohl schon be-

merkt, daß ich einigemal etwaö ungehal-
ten wurde, als du dich über die wirklichen
oder vorgeblichen Grundsähe und That-
lichkeiten d.s Radikalismus mißbilligend
vernehmen ließest. Ich bitte, nicht zu
vergessen, daß ich mich seit langer Zeit in
den Jdeengang des Radikalismus hinein-

gelebt habe.

L e o. Mir gegenüber kannst du dies-

falls ohne Sorge sein, mein lieber Eduard

Eduard. Nun gut; aber jedesmal

bringt es mich in's Feuer, so oft man
mir sagt, die Religion habe in Sachen
der Parteien, der Politik, der Wahlen
auch etwaö mitzusprechen. Meine feste

Meinung ist die: die Geistlichen sollten
sich in gar nichts mischen, betreffe es die

Politik überhaupt, oder die Wahlen w. im

Besondern. Die Priester haben ihr Bre-

vier, ihre Theologie, ihre Messe, die Kran-
ken, die Armen, — und damit ist's genug.

Leo. So ganz und gar denn doch

nicht, mein Lieber!

Eduard. Ihnen geHort das Geist-
liehe, unS das Weltliche.

Leo. Aber geseht, das Geistliche wäre

nothwendig und unausweichlich mit dem

Weltlichen verbunden und gemischt? Und

Im verflossenen Jahre haben wir die

wichtigsten Fragen unserer Zeit
in Form von Gesprächen in diesen Bläi-
tern besprochenz wir wählen heule die gleiche

Gesprächsform, um noch einige zeitläufige
Vorurtheile über die sogenannten k l e r i k a-

le n A n ni a ß u n g e » »i der P o l i t i k,

in den Wahlen, in der S ch u l e zc. zu
erörtern und ersuchen unsere Hochw. g c i st-

lichen Abonnenten, diese Artikel auch unter
der Laienwelt zu verbreiten.

gesetzt, das Geistliche — Gott, die Seele,

die Vernunft, die zehn Gebote GotteS, s

christliche Moral — müßte nothwen >l!

das Weltliche veredeln?

Edua r d. Du willst mich also ">

Mittelalter zurückführen?

Leo. Davon ist keine Rede,

gibt ganz gewiß auch in der Politik "

tes und Böses; Gutes und Böses au

bei den Wahlen
Eine Politik hatte vor alten Ze>

der König Pharao, und nach

ten alle Knäblein der unglücklichen

liten deö Todes sterben; eine Politik !"

Nabuchadonosor, der «unter Todesstr"^

seine Bildsäule anzubeten befahl;
en>

Politik hatten Herodes und Pilatus,

welcher sie den Sohn Gottes und

der Welt mit Spott und Schande ü ^

häuften; eine Politik hatten lllero,

kletian, Domitian und Dezins — ^ ^
ben tausend und abermal tausend Chr»

hingeschlachtet; eine Politik hatte Jnü" '

der Abtrünnige — er sehte Alles daw^

das Heidenthum wieder in Flor zu b'"

gen; eine Politik hatte Heinrich s

von England, seine Tochter Elisabeth, ^ t

Gustav Adolf w. — eine Politik, die

^
î

so listig in ihren Anschlägen, so

in deren Ausführung machte, llnd s

saubere Politik hat sich, wie du ^

fortgesponnen in jenen Gewalts"
'

durch welche England, Deutschland, ll"

Europa zerrissen und zertreten
n»M

damit der glühende Ehrgeiz, ein nner»ü

sicher Hochmuth und alle schändliches"

grundverderblichen Leidenschaften z>w 9^

schaft kommen! ^ ^

Auch in den neuern Zeiten gab e

Politik, die Blutpvlitik, wie sie ein

bespierre und alle Revolutionäre "
^

Jahre 93 getrieben haben und

ein Garibaldi und alle Petroleums )e

in neuester Zeit treiben; eS gibt eine ^

litik, wie sie die Czaren aller

gegen das unglückliche Polen übten >

^

Politik, wie sie der Anglikanismns

dreihundert Jahren praktizirte d»u)

Unterdrückung des unglücklichen

eine Politik, wie sie die Demagogen ^liens und alle geheimen Gesellschaften
^si,i

stehen und brauchen. Und nun, '
^

Eduard, was sagst du von dem '""-sit
scheu Werthe und all' der He"'" ^
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eser Poetik, wo und wie sie geleibt und
Mebt hat?

^anz ähnlich findet sich auch bei den

lis/m!-" '"Erlisch GuteS und mora-

»,
.^ im Jahre 9? wurden revo-
lonäre Deputirte gewählt, welche den

^°'"men und edel» König Ludwig XVI,
seine bewunderungswürdige Geinah-
Marie Antoinette, zum Schaffote

^^urtheilte,,. erst neulich wählte man in
Nachbarlande Deputirte, welche die

^îhebnng der Klöster, die Einziehung
ir Kirchengüter, die Einkerkerung der Bi-

die systematische Demoralisation
^

öffentlichen Unterrichtes, eine unge-

î^ìe Steuervermehrung dekretirten; und
einem andern Lande wurden Gemeinde-

^ he gewählt, welche die Entweihung der

Östlichen Kirchhofe erlaubten, wurden
eputirte erkoren, welche die Einsackung

êr von den Katholiken gestifteten Schul
chendien beschlossen haben und mit dem
Zanken umgehen, die für den katholi-

ichen Kultus bestimmten Stiftungsgüter
sogenanntes Nationalgut zu verwan-

dein.

Siehe, mein Freund, das sind die Fol-
einer schlechten Politik, schlechter

denn ^erblicher Wahlen, Wohlan

^
' kannst du noch behaupten, daß die

religiöse Gefühl, der christ-

^ Glaube, die Ehre eines braven
ünneS nichts, ganz und gar nichts zu
Nfen hàn weder mit der Politik

Allgemeinen, noch mit den Wahlen"" Besondern?

^ber auch abgesehen hievon, wirf nun
'en Blick in unser geliebtes, schweizer!-

ì ^ Paterland, und du wirst finden, daß

schere Großräthe und Regierungöräthe
îsthe vorschlagen, besprechen und deren

> ^^î)we >md Vollziehung beschließe»!,

welche die »vichtigsteu religiös
inoralis ch e n Interessen des

^
^ìschengeschwchts berühren — und die

^îistlichkà, die braven Katholiken, die

Und
^^rlande treu ergebene, auf ihre

eise-l»'^ Mitbürger heiligsten Rechte

fluchtigen Ehrenmänner sollen kein
uAlein d'rein reden dürfen, wenn es

delt ^ " bìen und Politik hau--

^^>noest du, »nein lieber Eduard, dich
îu gleichgültig verhalten und kein

Wort dazu sprechen, wenn es sich auch

nur darum handelte, einen Verwalter über

dein Vermögen, einen Schaffner über deine

Landgüter zu setzen, deinen Kindern einen

Vormünder zu geben und man dir hiefür
einen zweideutige», unbekannten oder sogar

einen gewissenlosen und keineöwegS redli-

chen Mann aufdringen wollte?
Wenn man dich bereden wollte, einein

Manne sehr zweideutigen Rufeö deine

Stimme zu geben, um ihn für einen dei-

ner Verwandten oder Freunde zum Sach-
Walter über dessen Einkünste, Kapitalien,
Haus und Hof zu erwählen; wenn irgend
einer so unverschämt wäre und käme zu
dir mit einer Wahlliste, auf der nur un-
bekanme oder übelbeleumdete Name» stün-
den, und würde dir sagen :> „Siehe, Herr
„Eduard, hier ist das Verzeichnis! von vier

„Schreibern, vier Advokaten, vier Rich-
„tern, welche über deine währschaften,
„auf den besten Landgüter» versicherten
„Gülten verhandeln sollen; diese Namen
„haben freilich keinen guten Klang, diese

„Herren da, die ich dir zur Wahl vor-
„schlage, besitzen allerdings keinen Kredit
„und kein Gewissen, keine Moral und

„keinen Glauben, und sie alle sind in
„Folge ihrer Begangenschaft sehr anrü-
„chig: aber was schadet das? Sie sind

„nun einmal meine Freunde und Partei-
„Sänger, und ich will und verlange, daß

„du gerade diese und keine andern wchh-

„lest. Und ich verlange, daß du dein

„Interesse meinen Ansichten und Mein»»»-

„gen, »neiner Partei, meinem Systeme
„hinopferst;" würdest du, mein Eduard,
ein solches Ansinnen nicht mit Unwillen
und Abscheu von der Hand weisen? Ge-

wiß, ohne Zweifel. Nun, so ziehe doch

daraus den Schluß. Denn unsere Ne-
präsentauten im Großen Rathe, unsere

Regierungsräthe, unsere Gemeinderäthe,
alle unsere Staatsbeamteten si„p auch
solche Verwalter und zwar nicht nur für
eine Familie, sondern für die gesammte
Gemeinde und den gesammte» Staat, und

ihre Wahl ist hündertmal wichtiger,
als nur die Wahl eines Schaffners, eines

einfachen Verwalters deines Privatvermö-

gens.

Wie kannst du daher, mein Freund,
mit gutem Gewissen und unparteiischer

Ueberlegung die G e i st l i ch e u von jeder

Mitwirkung ausschließen wollen, sobald

eö sich darum handelt, eine Stimme über

Sachen der Politik abzugeben und

eine Wahlliste zu entwerfen. Und

wirklich, welche sind eS gewöhnlich, die

am lautesten wider die Geistlichen
und »vider alles, »vas man in euerer auS-

gewählten Gesellschaft „ultra m o n-

t a n" heißt, ihr Geschrei erheben, sobald

der wichtige Tag herannahet, an welchem

die Wahl von Großrätheu, Regiernngs'

rächen, Gemeinderäthen, Nativnalräthen

und Volksrepräsentanten überhaupt iir un-

fern Gemeinden vor sich gehen soll? Ich

will sie dir nennen:

ES sind Egoisten, die gar wohl fühlen,

daß ihre Grundsätze, ihre Ehre, ihre Sitl-
lichkeit, ihr Name und Ruf irgend eine

wunde Stelle hat, die aber dennoch mit

glühendem Ehr- und Geldgeize nach Wür-

den und Aemtern strebe»;

Es sind die NichtSwisser und Unfähi-

gen, denen aber das kein Bedenken macht,

denn sie wollen nun einmal regiere»;

Es sind die Mitglieder der geheimen

Gesellschaften, welche fürchten, daß daS

Volk durch die Geistlichen über ihre

Pläne ausgeklärt werde;

Es sind die Troßbubcn und sogenann-

tc» Wahlknechte zu Stadt und Land,

welche immer bereit sind, gegen alleS,

was recht und gut ist, in Reihe und

Glied aufzumarschireii, und die zu den

Wahlen gehen, nur um nach ihren mühe-

vollen Wahloperationen sich wieder ein-

mal die trockene Gurgel recht tüchtig aus-

spülen zu können;

Und endlich sind es die immer zahlrei-

che» Schaarcu, welche alltäglich mit Leib

und Seele bereit sind, sich vor dem gol-

denen Kalbe niederzuwerfen.

Und so weiter, und so weiter, und so

»veiter.

Eduard. Wenn es Politik und

Wahlen gilt, muß man sein Augenmerk

auf ganz geeignete und sehr taugliche

Männer richten; du aber und deine Ge-

sinnvngsgeuossen haben nur die religiösen

Interessen im Auge, und zwar sehr auf

Kosten der materiellen Interessen, der In-
teresseu der Freiheit, des Fortschrittes und

der hochwichtigen finanziellen Interesse».

Le o. Du bist in» Irrthum; ich ver-

lange wie du und eben so sehr, vielleicht
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noch mehr, als die Eifrigsten eurer Par-
tei, fähige, sehr fähige Männer zur Ber-

Handlung über alle Fragen der Politik;
dn, mein Freund, wirst sogar die Artig-
keil haben, nnS — auch uns „Klerika-
len" — so viel Verstand und Uuterschei-

dungsgabe zuzutrauen, daß wir aus allen

übrigen Männern diejenigen herausfinden

könnten, die am meisten Fähigkeit, Kennt-

niß, Verdienst und Erfahrung besitzen.

Gewiß, ich und wir alle wünschen und

verlangen sachkundige, gebildete Männer;
aber, mein Eduard, wir dürfen ganz wohl

glauben, daß die „Affiliirten der Geheim-

bünde" nicht die a l l e i n t a n g l i ch e n

sind, und daß sie eben so wenig, als die

übrigen, das Monopol d e r W i s-

s e n s ch a ft besitzen. Und dann, wenn

wir unö erfahrene und kenntnißreiche Man-
ner wünschen, so wünschen wir uns eben

so sehr, ja noch mehr, gewissenhafte, sehr

gerechte und ganz nnparteiische Männer.

Sage mir doch, mein Freund, was müßte

aus der freien Entfaltung und Wirksam-
keit des Guten, auS der freien Sprache

der Wahrheit, auS dem freien Walten der

Gerechtigkeit und aus der Herrschast der

Ordnung, und was auS dem wahren

Fortschritte werden unter dem gehässigen

und verhaßten Parteiregimente von Män-

nern, welche die Wissenschaft nicht mit der

Rechtschaffenheit und Tugend vereinigten?

Eduard, Leo, ich will mein Wort
zurücknehmen und mich mit dir dahin ein-

verstanden erklären: daß es für Alle,
sogar für die G e i st li ch e n und Jene,

welche die Unsrigen mit dem Namen

„Ult r a m o nt ane" bezeichnen, eine

Gewissens- und Ehrenpflicht
ist, bei der Wahlurne zu erscheinen und

ihre Stimme nach Gewissen und Ehre

abzugeben, Ist eö nun aber Gewissens-

Pflicht, für die Klerikalen wie für

Jedermann, ihre Stimme abzugeben, so

sage mir doch, warum kommen denn die,

welche du für die Besten haltest, so

selten zu den Wahlen? Kommt es etwa

daher, daß auch diese Gewissen und Ehre,

die heiligste Pflicht, alle Interessen unse-

res Gemeinwesens in den Wind schlagen?

Leo, darauf möchte ich Antwort haben!

Leo. Nun! daö heißt man „den

Stiel umkehren." Wirklich ein ui'^u-
mvlàiir ucl kmàvm, daS nicht übel

angebracht ist. Möchte dasselbe alle jene

Katholiken aus ihrer Unthätigkeit aufrüt-
teln, die nie ihre Person preisgeben dür-

fen und den Muth nie haben, eine um
tadelhafte und annehmbare Wahlliste zn

entwerfen und herumzubieten!

Eduard. Ich habe aber auch die

Geistlichen genannt, Leo, — sogar die

Pfarrer!
L e o. Für sie ist die Stellung theil-

weise ein andere. Sollen die Geistli-
ch e n sich persönlich bei den Wahlurnen
einfinden, so müßten

1) Die Geistlichen zu allen
Wahlen nicht nur stimmen, sondern

auch wähl f ä h i g erklärt werde», was
in der Schweiz noch gar nicht der Fall ist,

2) ES müßten die lärmenden Wahl-
operationen nicht mehr am Sonntag,
der als „Tag deö Herrn" in Ruhe und

Gebet zugebracht werden soll, stattfinden.

Die geistlichen Wahlmäuner haben den

Sonntag der Kirche zu widmen. Wer
würde den Gottesdienst halten?

3) müßten alle wahrhaft ausgeklärten

und einflußreichen Katholiken und mit ih-

neu die edelsinnigen Protestanten deö Lan-
deö in gemeinsamem Verlangen nach Ord-

nung und Friede, alle erfüllt mit dem

Geiste deö Rechts und der Billigkeit, sich

zur Rettung deö Staates mit einander

verbünden und in voller Uebereiustim-

mung eine Wahlliste entwerfen und sie

der Pfarrgeistlichkeit und den übrigen ge-

wissenhaften Wahlmännern überreichen,

eine Liste, auf welcher sich kein Gottes-

läuguer, kein Materialist, kein Revolutio-

när, kein Geheimbündler, kein Feind deö

Christenthums aufgetragen fände; eine

Liste, ganz rein von Namen, die wegen

frühern Unthaten anrüchig und wider-

wärtig wären, — ja dann könntest du

ohne Zweifel mit eigenen Augen sehen,

ob nicht auch die G e i st l i ch en, die

Seelsorger, sich an der Wahlurne bethei-

ligen würden!

Eduard, Genug, mein Leo. Ich

habe doch in einem Punkte triniuphirt;
triumphire du in den andern.

Dennoch bleibt unö auf Morgen noch

eine andere Frage zu behandeln, eine tief
in'ö Leben einschneidende, eine brennende

Ftage,

Wochenbericht.

Schweiz. Vlll, E i nige G e danken

über den n e u e st e n V e r s u ch ^ î » ^

B n n d e s r e v i s i o n.

Die k i r chli ch - P oli t i s cl) e "

R e v i s i o n s v o r s ch l ä g e d e sB » »

des rath es, Fortsetzung.

Art. Ill, t, Alinea. „Innerhalb d»

Schranken der Sittlichkeit und der offen

lichen Ordnung genießt jeder Bürger st

Ausübung seiner Religion die gleiche Fee>

heit, sowie den gleichen Schutz für fc»'^

Gottesdienst." — Wir haben süM ^
vorgehoben, daß hiedurch nur das J»d>w

duum, nicht die Konfession oder die Ge

s a m m t h e it der Individuen, wit det

vollen Freiheit, ihre religiösen ^
Hältnisse in Lehre, Cnlt, Verfassung »»^

Innen nnd Außen frei zu gestalten, ü?

Aufnahme und Ausschluß zu entscheide^

ihre Aemter zu besetzen, die Diener ^
Cultus zu bilden und zu wählen, relish

Vereine zu gründen, ihr Vermögen st

verwalten und was immer zum
Lebe»

selbstständiger Vereine gehört, anerka»»

sei; kurz, eine Halbheit und Ungrn»dî»^

lichkeit, anstatt offen zu erklären : die ÜÜ

ligionöfrciheit ist gesichert. Jeder Bürg^

und jede Genossenschaft hat innerhalb
de>'

Schranke» der Sittlichkeit und der öfst»

lichen Ordnung das volle Recht, ihre ^
ligiösen Verhältnisse frei und ohne Gi»

^

Mischung der Staatsbehörden zu regeln-

2, „Den Kantonen, so wie dem B»»

bleibt vorbehalten, zur Handhabung

öffentlichen Ordnung und des Friede»

unter den Angehörigen der verschiede»^

Religionögenosseuschaften, so wie

Uebergriffe über die Grenzen des st»»

lichen und reliösen Gebietes die ^
eigneten Maßnahmen zu treffen." ^
ist ein theilweiser Fortschritt gegen

d»

Bundesgesetz vom 5. Mai 1872,

hieß eö : „Den Kantonen, sowie dem B»» ^

bleibt vorbehalten, für Handhabung ^

öffentlichen Ordnung und des Friede»

unter den Konfessionen, so wie gegen
G»» z

griffe kirchlicher Behörde^
in die Rechte der Bürger »»

deö Staates die geeigneten
îR»d

nahmen zu treffen. Dort sind n»r ^
Rechte der Bürger und des Staates M"» -
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ìn gvis fe kirchlicher Behörden
Gisuin lsnoniig nmioi!) geschützt; hier

>rd doch anerkannt, daß man auch über
Grenzen der staatlichen Gebietes

vergriffe machen könne. Gewiß! Aber
und von wem soll gcholsen werden?

enn die Kirche Uebergrisfe macht HUeber-
Wsf- ohne alle äußere Macht und Mittel,

ebergrifse gegen die Rechte Derjenigen, die
'U alle Augenblicke den Rücken kehren
°n»en I >), s» man wohl, wer ihr
" den Meister zeigt, Polizei und Militär

Aufbietet, die Kirchen zu- und die Kerker
"'^schließt, anö der Amtswohnung, selbst

^>s dem Vaterland fortwciöt. Wenn aber
vergriffe über die Grenzen des st a a t-
lche» Gebietes geschehen, so thut es

Entweder der Bund oder ein einzelner
""ton. Thut eS der Bund, so braucht
^ Präsident nur zu erklären, es sei eine

^chwendige p oli t i s ch e Maßregel gegen
^»en Agenten eines fremden
Potentaten gewesen, so ist er der

Zustimmung der Mehrheit gewiß sob damit
b>e Rechte der Konfession verletzt und eine

B'°ße Anzahl kirchlichgesinnter Bürger in
'hren religiösen Angelegenheiten benach-

heiliget werden, das hat nichts zu be-

°"ten). Thut es ein Kautou, so >,ruß
freilich unterscheiden. Käme eö dem

cn^o» àr WalliS, Uri, selbst
jì'âêr» i^, Sinn, ein Attentat gegen

Religionsfreiheit zu begehen, so

^tde eingeschritten werden, vielleicht ehe
^ oinationen und Rekurse eingegangen,

jedenfalls müßten diese nicht Monate
" Jahre lang auf Entscheidung warte»;
^lt hingegen eine andere KantonSregic-

""tz bärenmäßig in heilig garantirte
^^ss'ouelle Rechte, und in Gewissens-

^
^Zeugungen ein, die der ächte Katholik^ »ut seinem Blute aufgibt, so wird,

^ bisher, der Bund keine Zeit und Ge-
Allheit, kein Recht und keinen Grund
"den, hjer àm Uebergriff abzuwehren,

^ ihn, hxx Kanton und dessen Freunde

^ Brüder demonstriren, daß sie in vollem

^chte gehandelt, und daß die Kirche dem
""t und seiner unbeschränkten Hoheit

>,^""ber weder auf Verträge sich stützen,

^
l überhaupt Rechte geltend machen könne,

svl^ ^be kurzer Sinn: Wonach

üb ^^'oden werden, was Ucbergrifs^ die Grenzen des staatlichen und re-

ligiösen Gebietes sei? Der RevissionSent-

wnrf gibt keine» Haltpunkt an; daß eS

gewiß nothwendig wäre, lehrt die Tages-

geschichte.

3. „Anstände auS dem öffentlichen oder

Privatrechte, welche über die Trennung

und Neubildung von Rcligionsgcnossen-

schaffen gegenüber den Kantonen entstehen,

entscheidet der Bund." Der Text ist sehr

unklar. Anstände gegenüber den K a n -

tonen werden kaum entstehen, wohl aber

im Gebiete der Gemeinden unter sich oder

den Kautonöregieru ngen gegenüber.
Die Botschaft im „Bund" setzt erläuternd
bei: Die von den Kantonen in derartigen
Fällen getroffenen Maßnahmen könne» auf
dem Rekurswege vor die Bundeöbehörde

gezogen werde», welche sich jedoch damit
nur so weit befaßt, als die Sache Bezug
hat auf öffentliche oder Privalrechte, ohne
in Dogmenfragen irgendwie zu iutcrve-
nireu! Letzteres versteht sich von selbst;
hingegen fragen wir hier wiederum nach
einem festen EnffchcidungSprineip; ob die

rechtlich b e st e h e » d e n Religionsgc-
nossenschastcn (resp. Stifte und Pfarrge-
meinden) in ihren Rechten und in ihrem
V e r m ög e n s b e si tz geschützt, ob z. B.
zu katholisch kirchlichen Zwecken gestiftete
Fondé ihren, Zwecke, dem eigentlichen
RechtSjnbjekt, gewahrt bleiben sollen, oder
ob eine beliebige Anzahl Dissidenten die-
selben zerreißen oder durch Mehrheit sich

ausschließlich zueignen können. Wir brau-
ehe» kaum beizufügen, daß dies der Kern
der Frage, die Hauptsache bei diesem
in blockende) Aussicht gestellten PassnS sei.

Das hängt wieder von einem principiellen
Entscheid Tiber die Rechte der bestehen-
d e n NeligiouSgenosseuschaften ab den,

wir schon mehr Mal gerufen haben. Wäre
dieser grundsätzliche Entscheid in der Vun-
desverfassung festgestellt, so wären Anstände
der genannten Art zudem nicht der Ent-
scheidung des „ Bundes ", sonder» des

„Bundesgerichtes" zuzuweisen, wo die

MajoritätSwoge» doch nicht Alles über-

fluthen.
4. „Die Errichtung von Bisthümern

auf schweizerischem Gebiete unterliegt der

Genehmigung des Bundes." Commentar
der „Botschaft" dazu: „Die Errichtung
und die Umschreibung der katholischen

ViSthümer in der Schweiz war seit un-

denkliche» Zeiten Gegenstand der Verein-

barring zwischen der politischen B e-

hörde und der katholischen Kirche." —
Das ist ganz richtig, und kaum wird eine

Zeit kommen, wo der Papst von sich ans

allein die Biöthumsverhältnissc in der

Schweiz ordnet und die bezüglichen Wahlen

trifft, und wir wünschen auch nicht, daß

es so komme, auS dem einfachen Grunde,

weil es nur geschieht und geschehen muß,

wo mit den politischen Behörden keine
V erstän d i g n n g m v gli ch ist. Die

politischen Behörden, mit denen sich der

apostolische Stuhl verständigte, waren bis-

her im Innern der Schweiz die Kau-
tone; nur in internationalen Beziehungen

HTessin, Genf) trat der Bund ebenfalls

ein; bei der Trennung vom Konstanzer-

Bisthum geschah dies nicht einmal. Warum

soll nicht ferner der hl. Stuhl mit den

Kantonen diese Verhältnisse regeln, wenn

die Eulte ihre» verfassungsmäßigen Schutz

genießen und sie ihrerseits die Schranken

der öffentlichen Ordnung nicht übcrschm-

ten? Soll der dumme Lärm von der

Staatsgefährlichkeit des „neuen" Katho-

lizismns, von dem Streben des „nnfchl-
baren Papstes nach einer Universalmo-

narchie", dieses V suffer, welches spek-

takelnde' Redner und Zeitungsschreiber

ihrem gedankenlosen Publikum vorschütten,

hierin einzigen Einfluß üben? „Da der

römische Hof Miene macht", so fährt die

Botschaft des VundeörathS fort, „die Prä-

tension zu erheben, Bisthümer zu oktrohiren

und die Diözesanumgrenzungen z/modi-

ficiren, ohne den S t a a t z u be

g r ü ß e n, so hielt der Bundesrat!) es für

zweckmäßig, in der Bundesverfassung selbst

einen Grundsatz zu proklamiren, welcher

auf historischem Rechte fußt und auf den

die auf die Unabhängigkeit ihres Vater-

landes eifersüchtigen Schweizer weniger als

je zu verzichten gewillt sind." — Diese

Begründung, mit Hinblick auf die Vor-

gänge in Genf, ist gelinde gesagt über-

trieben. Uebertreiben kann mau freilich

Alles; auch der Vundesrath könnte über-

treiben, und die Genehmig n n g ganz

loyale» und wohlberechtigten Bisthumö-

errichtungen versagen. Wenigstens kann

uns das Wort aus dem Munde deö

BundeSpräsidenten: „In Genf darf kein

BiSthum errichtet werden", sehr kleinlicht
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und weder historisch noch rechtlich begrün-

det vor. (Forschung später.)

Visitsum Basel.

Solothurn. Äuf den AI. August sind

die Deputaten der altkatholischen Vereine

der Schweiz nach Ölten eingeladen. Die

Berathung soll sich beziehen auf Kirchen-

Verfassung, insbesondere die Errichtung

eines Nationalbisthums, sodann auf Ne-

formen in Cult und Disciplin. Man

muh es diesem altkatholischen Comite

lassen, daß es nichts weniger als schüchtern

ist in Bestimmung seiner Traktanden.

In einem Griff nimmt eS die ganze

äußere Seite de§ kirchlichen Lebens heraus

und unterbreitet sie dem Urtheil seiner

Committeulen. Laien sind eö, die in

kurzen Berathungen von einigen
Stunden mit ihren Machtsprüchendas

ganze weite Gebiet des K i r-
chen rechtS, der Lit u r gik u. s. w.

durchschreiten wollen. Und daS sind die-

selben Männer, welche nicht genug An-

klagen häufen konnten selbst gegen den

äußeren Gang und die Geschäftsordnung
des letzten Concils und gegen dessen Be-

rathungsweise, wornach Theologen
einzelne scharf abgegräuzte, durch die

Wissenschaft von Jahrhunderten abgeklärte,

in Commissionen vielfach verhandelte, in

monatelaugen Discussionen besprochene

Fragen zu entscheiden sich getrauten. —

Die Oeffeutlichkeit wird bei der Oltner

Konferenz dießmäl ausgeschlossen sein.

Mit gutem Grund! Denn was wird Herr

Dormaun aus Zürich zum „National-
bischof" sagen, er, welcher als Maximum

altkathvlischer Kirchenverfassung einen Weih-

bischof für gewisse geistliche Handtierungen

zugestehen will. Und wie soll man sich

daS Rituale denken, in welchem Herr
Simon Kaiser und Michelis in geistiger

Harmonie sich zusammen finden!

Luzern. Als Nachtrag zur Surseer

Pastoralkonferenz geben wir gerne folgen-

der Stimme Raum:
(Correspondenz.) „Ueber die so-

z i ale Frage" hat Einsender dieses

noch nie etwas Gediegeneres gehört und

gelesen als der Hochw. Hr. Pfarrer G.

Staffelbach von MeyerSkappel der

letzten Priesterkonfcrenz in Sursee vorge-

tragen. In engem Rahmen hat er da

Geschichte, Mittel und Zwecke der sogen.

Sozialisten so treffend gezeichnet, daß ich

nicht anstehe, seine Arbeit ein wahres

Meisterstück und den Glanzpunkt der ganzen

Versammlung zu nennen. Sein Referat
wurde auch mit der ungetheiltesteu Auf-
mcrksamkeit angehört und mit größtem

Beifall aufgenommen. Da diese Frage

zu den brennenden der heutigen Zeit ge-

hört, so wäre gewiß sehr zu wünschen,

daß wenigstens einige Partien dieser aus-
gezeichneten Arbeit in der Kirchcnzeitung
ihre Veröffentlichung fänden. Auf diese

Weise würden auch die Priesterkonferenzen

mehr an praktischem Werth für die andern
Kantone gewinnen.

Zug. (Brf.) Wir können auS zuver-

läßiger Quelle mittheilen, daß Sr. Hl.
Papst PiuS IX. die Vollmacht gegeben

hat, am Piusfesie in hier Donner-
stags den 21. Augu st am Schlüsse

des Pontifikalamtes in der Sr. Michaels-
kirche den päpstlichen Segen mit
vollkommenem Ablaß zu er-

theilen. Alle welche nach den Vorschriften
der Kirche die hl. Sakramente der Buße
und deS Altars empfangen, die üblichen
Gebete verrichten, und am 21. August
der Ertheilung des päpstlichen Segens
beiwohnen, können dieses vollkommenen

Ablasses theilhaftig werden.

Der Besuch des Piusfestes in Zug
dürfte ein zahlreicher werden. In Ueber-

eiustimmung mit dem Ernst der Zeitlage
werden keine großen äußerlichen Festlich-

leiten stattfinden, aber dafür den Vereins-

genossen ein herzlicher Empfang zu Theil
werden. «

— In der Großrathssitzung vom
L. August erstattete die „Staatswirth-
schaftSkommission" Bericht über daS Ber-
halten der Regierung in den Diözesanan-
gelegcnheiten. Der Conimisstonöbericht

billigt durchaus die Haltung der Regie-

rung und erachtet dasselbe als geboten

durch den BiSthumsvertrag sowie die recht-

lichen und religiösen Ueberzeugungen des

Zuger Volkes. Es wurde daher bean-

tragt der Regierung für ihre korrekte

Haltung Genehmigung und Dank auszu-
sprechen. Der Großrath entsprach diesem

Antrag und damit nicht bloß den Ge-

sinnungen des Zuger Volks, sondern aller
schweizerischen Katholiken.

Bern. Unter'm 21. »nd 22. ^
lief bei der hiesigen Regierung Un

richt des Statthalteramtcs von T>eld e

ein, welcher folgende Thatsachen

.»m 2°. Z»I> l-> w dn «.n»»
zu DelSberg unter halbstündigem Glo "

geläute von fünf Geistlichen,

der eingestellte Dekan Vautreh und

gerichtlich abberufene ExPfarrer Stu e,

und zwar im Amtskleide (T"nat), ^

außergewöhnlich pompöser Gottesdn»^

gefeiert, namentlich Hochamt gehalten n

mit großem Schaugepränge eine

sion in der Kirche vorgenommen
^

Nach diesen Feierlichkeiten habe Va»" l

von der Kanzel herab, wenn auch ^
eine Predigt, so doch eine lange ^
gehalten, in welcher er anzeigte, er A

Auftrag erhalten, seine gelst^ ^

Funktionen wieder aufzunehmen, viel v

^

den gegen die Kirche gerichteten Versés
gen sprach und mittheilte, eö seien ^

^

Zessionen organisirt, die folgenden
Tage

beginnen sollen. Ungefähr die g">

Zeremonien haben Nachmittags >»

Kapelle Vorburg bei DelSberg stattgU^
den. — TagS darauf habe dann wir r

eine Prozession, woran etwa 3»

und 70 Frauen theilnahmen, von T>e

berg nach der Kapelle Vorburg sta"g

funden.

„Angesichts dieser Thatsachen,"

der Regierungsrath nach Aufzählung
v ^

gemeldeter Berichte fort, „und gestüht ^

die von Ihnen ausgesprochenen

thungen (mo) müssen wir annehmen,

genannten Geistlichen und namentlich

Führer Vautreh verfolgen augensch"v
'

den Zweck, die katholische
Vevö

^
rung gegen die Regierung und entg »

ihren bestimmten und klaren Verfüg""^
und Verordnungen zu provoziern ^
aufzureizen, wie diese Tendenz "b"l!

schon seit längerer Zeit von uns wah^,
nommen werden konnte. Es liegt a»ch ^

der Hand, daß diese rebellischen

langen auf höheres Geheiß, auf ein

ct'orcirs von gewissen obern kirch" ^

Chefs und vielleicht sog»^ "

ausländischen AgitationSkomites
den."

„Getreu unserm bisherigen

sind wir weit entfernt, ohne Noth ^

(Siehe Beiblätter.)
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i^-ik zur Gewalt schreiten zu Ivollen.
ì hegen noch immer, wie wir eS von

j ^»sgesprochen, daS Antrauen
^ gesunde» und republikanischen Sinn

^»' großen Mehrheit der katholischen Be-
des Jura, daß sie ruhig bleiben

vertraue» in die guten Absichten

^

Regierung, welche nicht gegen die
"

Mische Religion und ihren Kultus s?),
^

nur gegen rebellische Priester

^N^et der iveitcrn Entwicklung der
^öe in diesem kirchlichen Konflikt ent-

^»°">-hen werde/'

^ach y^n alten Grundsahe «livide! ot
Bàu schmeichelt der Berner StaatSde-
^^idinud dem jurassischen Volk mit sam-
^^veichen Pfoten, um dann mit der
àZeu Wucht seiner bärenmäßigen Con-
^ution sich auf den Klerus zu werfen

a» diesem die ganze Schärfe seiner

grillen zu erproben. Gegen die Urhe-

/r der Rebellion, Hrn. Dekan Vantrey
Delsberg und Hrn. Pfarrer Studcr

kch,sirafrccbtliehe Untersuchungeinzuleiten,"

polB'^ V^ozessioncu nach Verbürg seien
Zeilich verhindern und theiluehmende

unter polizeiliche Aufsicht zustellen,
ki solchem Druck einer angeblich christ-

Kn Regierung ist eö wohlthuend, wieder
"'Mal ei» Wort auö der Türkei

sine». Man schreibt uns von da:

«nein Schreiben an einen kirchlichen
w!^eträger j» der Schweiz ladet der

ii/'^ TrappistenklosterS Mariastern,
ì>er Nähe von Alt-Gradiska in Bvö-

^

o > e verfolgten, n a IN e n t-

^
^ ^ îte und arme P r i e st e r

eh

^ ^^ìveiz ein, in ihrem Kloster
ruhige Wohustätte zu suchen, allwo

Whig jxhên und sterben könnten, ent-

^ ^ste oder als Ordensmitglie-

^
Indem der edle Mönch ersucht,

ge/ öffentlich bekannt zu

dî
î"gt er bei: „Auch wir möchten

biet
""neu verfolgten Priestern die Hand

^
k», sonst können wir nichts thun."

^ ^

^ ^ lso als katholischer P rie-
^

r r» der Schweiz nicht ruhig
>>i

""d sterben kann, gehe

^
>e Tür keil

^l'l Aargau hat man immer noch
I

ersten April. Infolge ultramontancr In-
terventionögelüste auf dem Siedepunkt pa-

triotischcn Hochgefühls augelangt schrieben

die stereotyp gewordenen „mehrere liberale

Geistlichen" die bekannte Entrüstungöver-
sammlung auö. Aber

Da starb von den Dreien der eine
Der andre folgt ihm nach
Und eS blieb der dritte allcine
In dem öden Jubelgemach.

So oder ähnlich muß es gegangen sein,
denn von den „mehreren" ward keiner

mehr gesehen und die Versammlung wurde
abgesagt. Aber im dritten Aufzug steigt
plötzlich wieder der Thermometer der vater-
läudischcn Gefühle und die Versammlung
soll nun doch stattfinden. Wie die Sache

morgen stehen wird, ob der Thermometer
nicht wieder sinkt, ist nicht vorauszusagen,
seitdem Hr. Butterstein nicht mehr im
Aargan prophezeit. —

Aistlium St. (Käu.
«l. Galle». Die Vetoabstimmnug über

das radikale Becrdignngs-Gesetz hat das

Ergebniß geliefert, daß im Ganzen in 54
Gemeinden, also der bedeutenden Mehrheit
des Kantonö, das Veto ergriffen worden,
mit einer Gcsammtzahl der Verwerfenden
von 12,59.9 Stimmen gegen nur 4155
Annehmende. Es bleiben also für die

Geucralabstimmnng nur noch 98 Ge-
meinden übrig, darunter freilich die Rest-
deuz. Unter den 54 vetirenden Gemeinden
haben nur 9 schwache Mehrheiten für An-
nähme aufzuweisen, während die meisten
übrigen mit enormen Mehrheiten, 9 sogar

einstimmig, daS Gesetz verwarfen.
Sinn ist eS nach hiesigem Gesetz Sache

des RegierungSraths, die mit der Ab-
stimmnng noch ausstehenden Gemeinden

zur Stimmabgabe aufzufordern. Das
Gesammtergebniß könnte, nach der üblen
Laune der St. Galler Liberalen zu schlic-

ßen, leicht im Sinne deö noch christlichen
Volkes ausfallen.

Wsthuin KHur.

Zürich. Hier wird sich der Große

Rath am 18. August versammeln, um
unter Anderm auch über die Beschwerde
des Hochwst. Bischofs von Chnr gegen
die Vorgänge in Zürich schlüssig zu werden.

Nach welcher Richtung die Entscheidung

ausfallen wird, läßt schon der Beschluß

des Regierungsraths errathen, welcher den

Antrag stellt, die Beschwerde mi uà zu

legen. Bei der Aufstellung der Motive

haben eö sich die Väter des Landes leicht

gemacht. Von rechtlichen oder politischen

Erwägungen ist da keine Rede. Ein Blick

auf die Unterschrift, und die Sache war

entschieden. Da stand nämlich nur der

Name des bischöflichen Kanzlers; von

diesem weiß der Zürcher Staatskalender

nichts; oi'ipo, «luoä non o8t in troiis,

non cml in tuvlis!

— Die Geschichte deS hiesigen Altkatho-

liziömus zeigt in kleinem Kreise bereits

die verschiedenen Stadien, in welchen —
und die Zielpunkte, zu welchen sich die

fernere Entwicklung deS AltkatholiziSmus

auch im Großen bewegen muß nach der

ganzen Art der treibenden Grnndkräfte.

Zuerst herrschte rührende Eintracht/ so

lange es galt gegen die katholischen Pfarrer

Seandal zu machen und den alten Ge-

meindcverband zu sprengen. Jetzt aber

gilt eS ein Neue« zu schassen. Dazu

verbindet sich in der Person deS Prof.

MicheliS daS mystische Element, soweit

von solchem im AltkatholiziSmuö noch eine

Spur zurückgeblieben ist, mit dem ratio-

nalistischen Sauerteig der Laien-Kirchen-

Väter von Zürich. Aber der erste Versuch,

neue Verfassungsformen zu erstellen und

wäre eö auch nur ein kirchliches Nothdack,

mißlingt und läßt die innere Gegensätz-

lichkcit der äußerliche» Bundesgenossen und

damit die Unnatur der ganzen Combina-

tion zu Tage treten.

Bald meldet die N. Zürcher-Ztg., daß

Hr. MicheliS in Deutschland unentbehrlich

sei, woraus man ersah, daß er in Zürich

entbehrlich sei, und seitdem — „man findet

seine Spur nicht mehr." Jetzt behauptet

also der Rationalismus wieder allein den

Platz, um, wie man glauben könnte, in

oder neben dem Altkatholizismus die Rolle

zu spielen, welche im Protestantismus der

SocinianiSmuS gespielt hat. Doch nicht

einmal soweit reicht die GlanbenSkraft der

gemüthlichen Tafelrunde „zu den Zimmer-

leuten." Denn die Gemeinschaft geht nicht

weiter als bis zu dem Bekenntniß, daS
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der alte Görres formulirt hat: „Ine An-

fang war das Nichts, nnd das Nichts

war bei Gott und Gott war daö Nichts."
Das Nichts aber kann keine Geineinschaft

bilden. Darum, nachdem über sachliche

Prinzipien, die nicht mehr vorhanden, der

Kampf unmöglich geworden ist, bleibt nur

mehr der persönliche Egoismus als Prinzip
nnd treibt den Einen gegen den Andern,

bis die Auflösung vollendet ist. DaS ist

die Perspektive, welche das folgende Schrei-

ben deö Hrn. Dormann eröffnet.

„Ich sehe mich veranlaßt, aus dem

ehrenwerthen Konnte nnd Vereine der frei-

sinnigen Altkatholiken anSzntreten. ZAns

folgenden Gründen: Durch mein Anftre-
ten im Bereine und einige mir zngedach-

ten Chargen wurde die persönliche Jalousie

zweier Mitglieder erregt, welche, mit einein

Anhange auftretend, der nicht zum Ver-
eine gehört, ihren persönlichen Ehrgeiz gegen

mich in feindseliger, demonstrativer Weise

wiederholt geltend machten; ein Jesnitiö-

mns in den Mitteln, der unter meiner

Würde nnd außer meinem Charakter liegt.

— Dann bin ich gewohnt, in jeder

Stellung, die ich bekleide, zu arbeiten.

Hier heißt arbeiten „reformiren." Früher
oder später würden und müßten sachliche

Differenzen in Vordergrund treten. —
ES würden dann die persönlichen und

sachlichen Gegner leicht eine Allianz ein-

gehen, die ich zu bekämpfen nicht scheuen

würde, wenn nicht die Sache selbst dadurch

Schaden leiden könnte. Dann habe ich

zu schöne Erfahrungen über die Dankbar-

keit der Welt gemacht, um mich noch

länger da aufzudrängen, wohin man mich

zwar flehentlich gerufen hat, wo man

mich nun aber nach errungenem Siege

entbehren kann. Und so sage ich: Selbst

ist der Mann; snpionti Lnt!"
— Während der Liberalismus allen

religiösen und politischen Aberwitz im Unken-

teich seiner Gewissensfreiheit lustig sich

tummeln läßt, verliert dieses angebliche

Grundgesetz alles modernen StaatslebenS

doch sogleich jede Geltung, sobald cö ka-

tholischer Ueberzeugung zu Gute kommt.

Dieß erprobt sich wieder gegenüber der

katholischen Gemeinde in Zürich. In den

verschiedensten Weisen wird der Negierung

als unabweisbare Pflicht zngemuthet, die

katholische Gemeinde aufzulösen. Chnis-

mnö nnd Heuchelei aber überbieten sich in

einer Korrespondenz deö Bund anS Zürich,

wo das Bedenken anS der Gewissensfreiheit

mit der Erwägung abgewiesen würd, die

Toleranz der Zürcher Regierung sei überall

nnbezwcifelt, es könne darum nicht als

Intoleranz erscheinen, wenn sie einmal
einen Akt gegen die Katholiken sich erlaube,
der den Schein einer solchen trage.

So wurden alle Kassenmardcr der neue-

sten Zeit arcs ehrlichen Leuten Schelme.

Sie hatten alle einst den Ruf ehrlicher
Leute. Aber Diebstahl bleibt Dicbsiahl.
Und GewissenStyrannei ist Eewissensth-

rannei von wem nnd unter welchem Titel
sie geübt wird.

Zürich. Die Versammlung der Alt-
K a t h olik en vom letzten Samstag hat

zu Uneinigkeit«: n geführt, über welche

die freisinnige „Zürcher-Presse" folgendes

berichtet: S

„Die Diskussion eröffnete die Perspek-

tive ans im Hintergründe bestehende „tiefere
Differenzen" unv deutlich ließ sich

in scharfen Eontonren eine konservative und

eine liberale Fraktion innerhalb des Vcr-
eins erkennen. Nachdem das Präsidium
deö frühern Vereins, Hr. Sekundarlehrer

Banmgartner, mit einigem Widerstreben
in die Gründung eines neuen Vereins auf

breitester Basis eingewilligt hatte, erhob

sich eine lange nnd bemühende Debatte

darüber, wie das Kind getauft werden

sollte.

„Hr. Fürsprech Dormann schlug den

'Namen: „Verein freisinniger Katholiken

von Zürich nnd Umgebung" vor, nnd

wollte in demselben alle freisinnigen Ele-
mente nnd nicht bloß die stimmberechtig-

ten Schweizer zusammengefaßt wissen, wäh-
rend Herr Banmgartner den Verein „ka-
tholischer Gemeindeverein" taufen nnd den-

selben. auch den Unfehlbaren zur Aufklä-

rung und Bekehrung öffnen wollte. Es
schien überhaupt unter einer gewissen Frak-
tion des Vereins ei» wahrer Horror gegen
daö Wörtchen „freisinnig" zu herrschen

und Hr. Banmgartner betonte namentlich,

daß sie, die Alt-Katholiken, die währen

Katholiken nnd die Jnfallibilisten die Ha-
retiker seien, daß man daher an dem Na-

men „katholisch" festhalten und nicht durch

das Attribut „freisinnig" den Argwohn
wecken solle, sie seien eigentlich nicht die

ächten Katholiken, -sondern bereits a Z

sehr von des „Gedankens Blässe ang-

kränkelt."
h

„Endlich, nach langem, langen!

Herreden siegte die Bezeichnung!

freisinniger Katholiken von 3'âî) "

Umgebung" nnd konnte zu der WG

KomiteS geschritten werden. Hr.
^

Dormann, ebenfalls vorgeschlagen
und W

wählt, lehnt eine Wahl deö Vestim"^

ab. So hat denn die zur Verständig"^

und Versöhnung bestimmte Bersan"""

wahrscheinlich zum dauernden
"

zwischen der freisinnigen uns konservativ^

Richtung geführt, welch' letztere stg

die Einführung der deutschen, statt der

teinischcn Messe als einen Z" b^v"b

Fortschritt betrachtet. ES ist dieS Z"

dauern, allein bei dem innern WiderM''^.
der verschiedenen Elemente, von dene" ^
Einen reformirend vorgehen wollcw

^andern aber die refvrmatorische ^ät'g
mit der Wcgcrkennung der UnfelMG

deö Papstthums als abgeschlossen ert^'^
war ein Bruch am Ende nur eine

der Zeit. Wie die Dinge heute tieg^

erwarten wir auch von dem neugegr"'"

ten Verein keine ersprießliche 'B)ät'g^
nnd begreifen den Unmnth, der sich

der freisinnigen Elemente bemächtigt-

scheint in den Reihen der Alt-Kathvllt^
überhaupt viel kleinliche Eifersüchtelei e

herrschen, sehr zum Schaden der g"

Sache. Wo man über solche untergeK

ucte Äußerlichkeiten wie über einen 2K'

einönamcu anderthalb Stunden debar''

nnd sich so sehr ereifern kann, da 'st ^
Hoffnung vorhanden, daß eine große e^a't

auch groß angeschaut nnd darnach

delt werde."

MstHum Genf.

Genf. Der «klourrivr sis

veröffentlicht zwei interessante Aktenst''"^

1) die N o t e des apostolisch^
G e s ch ä f t S t r ä g e r s Msgr. Agg"B^
an den Bundeörath dd. 2 Juli ^
über die Ernennung deö Msgr. Mer""^
lod zum apostolischen Vikar und 2) tR '

^

t Heilungen über die zwischen dem

stolischen Geschäftsträger und dem Bu"

deöpräsidenten im November und

zember 4872 stattgefundenen Ko"'
r e n ze n.



Nus beiden Aktenstücken ergibt sich,

^
^ p >ì P i u S IX. in Gens kein

efinitivcs apostolisches V i-
ariat errichtete und daß die Ernen-

'ìung des Msgr. Mermillod zum aposto-
Vik^^ p r vVi s o r i s ch e

^ßwgU ist, welche die Unterhandlungen
Mischen dem apostolischen Stuhle und den

l^izerischen Behörden bezüglich einer
ksinitwen Regulirung der konfessionellen
^chältnisse nicht abbricht oder ausschließt.

werden auf diese Angelegenheit zu-
ìuctkounnen.

Deuischlnnd. Aus der Gefechtöstellung,

^lche die preußische Regierung mit
" neuen Kirchcngeschen angcnonrmen

^îte, vückt dieselbe jetzt zum wirklichen
smpst vor, und auf einzelnen Punkten

^ derselbe bereits begonnen. Zunächst in
Posen.

Weil der Herr E r z b i s ch of von
den (Geistlichen Arndt zum Propste

Filehne ernannt hat, ohne vorher die
î» dein Gesetze vom 1.1. Mai d. I. vor-
^schrieben: Geuchinigung des Oberpräsi-
^nten einzuholen, ist er zur Untersuchung

eiu^> worden und hatte zum G dieß
^ Vorladung vor die Criniinalabthci-

'W des Pvsxner KreisgerichtS erhalten,
îesen Termin hat Herr Graf Lodo-

^'dkl nicht wahrgenommen, vielmehr
Gerichte angezeigt, daß er, in Gemäß-

^ seines Protestes gegen die Kirchenge-
^ G niemals über die Berufung des

^

wpschg Auskunft geben werde. Den

festen Depeschen zufolge hat die Cri-
^wialdeputation deö Poscuer KreiSgerichtö

schlössen, ans die persönliche Vernehmung
/ Herrn Erzbischofs zu verzichten und

^/^àinueinm zu verhandeln.

^
N der mehrfach coustatirten völligen

^
oreinstiinviung der in den Staats-

^nzen nvn Preußen lebenden Herren

^
îs chöfe bezüglich ihres Verhaltens der

dx/«^""ìl gegenüber bei der Ausführung
«rcheupolitischen Gesetze ist dieses Er-

Ved^s^" ^ allgemeiner wie hoher

î" Diözese Breslau ist der

^

siict bereits entbrannt. Die thevlo-
Nerl^ ^îultat weigerte sich hier dein

b»s Staatsbehörden, eine durch
osetz über Bildung der Geistlichen

vorgeschriebene Bekanntmachung am

schwarzen Brett zu erlassen, nachzukom-

men, weil in einer solchen Handlung eine

Mitwirkung zu den von der Kirche vcr-

worfcnen Gesetzen liegen würde. Die

Entschließung der preußischen Regierung

ist noch unbekannt.— Noch stehen wir erst

am Anfang. Allein in der weitereu AuS-

fnhrung der Kirchengcsetze müssen sich die

Conflictsfälle in allen Diözesen so häufen,

daß kaum abzusehen ist, wie der preußische

Justizapparat die Aufgabe, die ihm da

gestellt wird, soll bemeistern können. Und

wenn auch die Entscheidung richterlicher
oder administrativer Behörden den Knoten

jeweils zerhauen hat, dann beginnt die

Verlegenheit für die Regierung erst recht.

DaS zeigt sich in dem ersten der oben

erwähnten Fällen. Erschien da in Filehne
ein preußischer Landralh, um der Gc-
meinde anzukündcn, daß sie nicht bei dem

Geistlichen Arndt Messe hören, taufen
lassen dürfe u. s. w. Allein wenn das
Volk dem nicht nachkommt? Kurz die

Ausführung dieser Gesetze muß in Preußen
die heilloseste Verwirrung hervorrufen
und ist auf die Muge schlechthin nnmög-
lieh.

— Während die preußische Regierung
den systematischen Kampf gegen die ganze
kirchliche Organisation unterhält, sind
auch die Protestanlenvereine und Altka-
tholiken, welche sich zu ersterer nur wie
die geheime zur uniformirten Polizei ver-
halten, scheinbar wie FreiwilligencorpS,
bald auf diesem bald auf jenem Punkte
sichtbar, um in speziellen Fragen der

Kirche entgegenzutreten. Am 12. August
war in Leipzig d e uts ch e r P r ot e-

stau ten tag, um in der Eivilchefrage
der staatlichen Gesetzgebung vorzuarbeiten.
Es wurde da als These discntirt:

„Die bürgerliche Eheschließung, in der

Rechtöseite der Ehe begründet, ist keine

Neuerung, sondern im Gegentheil ein

uralter, von der gesammten römischcu und

germanischen Welt und auch von der

Kirche im Mittelalter wie von den Re-

sormatoren anerkannter Rechtssatz."

Dieser Satz enthält Wahres und

Falsches, Wahres, sofern darin das Ge-

ständniß liegt, daß man mit der Civilehe,

sofern sie schon die Ur-Römcr und Ur-
Germanen gehabt haben sollen, auf den

Boden dcS alten HeidenthnmS zurückge-

kehrt. Falsch ist der Satz, sofern bei den

Römern in den besten Zeiten der Repu-
blik die Eheschließung in der Form der

eviiluimeutio ein religiöser Akt war, der

nicht vor dem Prätor sondern den Prie-
stern zum Abschluß kam, eine Form,
welche erst die spätere Zeit der verfallen-

den Republik und untergehenden politischen

Freiheit aufgehoben hat.

— Auch die Alt k a t h oli k e n haben

jetzt endlich, wornach ihr Herz so lang

begehrt hat, einen „Bischof." Wenigstens

titnliren sie Hrn. ReinkenS so uno geben

sich die Miene, als glaubten sie eS selbst.

In Wahrheit müssen fie doch wissen, daß

man allcö karrikiren kaun. Der neue

„Bischof" hat auch sein Amt bereits an-

getreten, denn also meldet der Telegraph:
Ein Hirtenbrief R e i n k e uö bespricht

die Situation der Altkatholiken und die

Aufgabe des Bischofs. Er äußert bczüg-

lich des bischöflichen Amtes: dasselbe sei

kein Privilegium weniger Bevorzugter,
sondern ein Dienst für die Gläubigen.

Zum Bischofsamt gehöre auch Gehorsam

gegen die weltliche Obrigkeit: als religiöse

Pflicht dcS Gewissens wegen zu lehren.

Der Bischof, welcher das nicht thut, übt

Verrath au seinem Amte.

Das bischöfliche Amt nur „ein Dienst

für die Gläubigen." Sosern daran Wahres

ist, ist es eben Binsenwahrheit. Will Hr.
ReinkenS mehr als eine solche sagen, so

liegt darin ein starker Anklang au den

GallicanismuS. Schon der Gallicaner

Richer, Doktor der Sorbonne, stellte den

Satz auf, der Papst sei nur das oapub

mimsloi'inlo, oxmiumis in der Kirche,

indem er sich hiebe! daS Verhältniß zwischen

kirchlichen Obern und Gläubigen in der

gleichen Weise dachte, wie später Rousseau

in seinem ooiUi'at social daS Verhältniß

der weltlichen Gewalt zu ihren Unter-

gebenen dargestellt hat. Allein ganz ab-

gesehen von der objectiven Wahrheit oder

Falschhci.t der von ReinkenS ausgesprochenen

Sätze zeigt sich darin nur die Absichl der

Liebedienerei nach oben und Popularitäts-

hascherei nach unten. Diese Würdelosig-

keit enthüllt deutlicb den völligen Mangel

an eigenem Werth und an Bewußtsein

eines solchen im Mkatholizismns.
ängstlichem Bemühen klammert man sich



an die Mächte deö Tageö an und zeigt

unwillkürlich, daß man das Wort nicht

auf sich beziehen darf: Siehe ich bin bei

Euch alle Tage bis ans Ende der Welt,

Und wo findet man da eigene Ideen?

Ein bloßes Echo der Meinungen, die

von oben herab und unten herauf einem-

der entgegentönen. Und solche Geistesar-

uruth ohne Willens- und Gedankenkraft

will als reformarorische Macht auftreten.

Da gilt das Wort: Wenn daS Salz
taub geworden, womit soll man denn

salzen!

Kirchenmusikalisches.
Freunde der Kirchenmusik möchten den

Anlaß der Generalversammlung des PiuS-
Vereins in Zug dazu benutzen, um Ge-

sinnungSgcnossen zu einer Spezialberathnng
über die kirchenmusikalischen Verhältnisse in
der Schweiz zu versammeln. Sie haben

hiezu den Abend deö 20, Aug, (Mittwoch),
nach der Vereinssitzung, in Aussicht ge

nommen und schlagen zur Verhandlung

vor: Die Frage über Erstellung eineö

gemeinsamen Vesperalö für Pfarrkirchen,
sowie weitere von den Theilnehmern ein-

zubringende Anträge, DaS Nähere über

Ort und Stunde kann und wird erst

während der Generalversammlung bekannt

gegeben.

Inländische Mission.
I. Gewöbnlicbe Ber e i u s b e i tr â a e:

Nebertrag laut Nr, 62: hr. I4,lv6, 61

Von zwei Jungfrauen „ l», -
Aus der Pfarrei Neuenkirch „ 40. —

„ „ Kappe I und
12, 45Bvninngen

„ Ölte» 1st, —

„ Hockdorf „ 77, —
Von Herrn M. M, in Gerfau „ 5. —

einigen Studenten an der

19. —Universität in Würzburg
Vom Knaben-Seminar in St.

Georgen „ 45. —

Vom tvbi, Kloster Magdenau „ 169. —
Von der PfgrrgemeindeSchännis „ 64, -
„ Sr, Gnaden Abt Leodegar

von Rhein au 40, —
Vom Ehrw, Klosterfrauen in St.

Katharinathal 40, —

Vom löbt, strauenkloster in

Weesen » 10, —

Fr. 14,603,^26

Abzüglich laut Nr, 26 dem

Piusverein von Grehenbach

zu viel notirte 4, 40

Fr. 14,603. 86

462

Geschenke zu Gunsten der inl. Mission:
Von Ungenannt aus dem Kanton Luzern: 1

Weiße Stole.
Von Wiltwe 'PH. H. in B. : t Nissnio roma-

NUM.
Von der Tit. Juncfrauen-Brndersibaft in

Luzern durch Hochw. Hrn. Spitalpfarrer
Schnhderz 1 Gemälde mit Goldrahmc,

„Maria" darstellend.
Namens der Paramenten-Verwaltung '

tjàrtlsiir,
Kaplan im Hof. in Luz-rn,

Katholisches Lehrlings-Patronat.

u, Lehrlinge:
Zu einem Schuster im Kant, Luzern.

Ein fast ausgekernter Buchdrucker in die

franz. Schweiz,

Ein St, Galler in ein Comptoir oder

in ein Ladengeschäft.

Einer wünscht zu einem Koch.

Ein Anderer zu einem Mechaniker.

Einer aus der franz. Schweiz zu einem

Bäcker, aber ohne Lehrgeld.

Und ein auögelernter Schreiner aus er

franz. Schweiz zu einem gute» Meister.

d. Lehrmeister:
Ein Schmied im St. Gallischen.

Ein Bäcker in der franz. Schweiz-

Ein Konditor an der Thurgauer Grenze.

Ein Kleidermacher im Thurgau.

In ein Ladengeschäft im Kaut, Luzern.

' Ein Uhrenmacher im Kanton Freiburg-

Ein Spengler im Toggenbnrg.

Das LchrlingSpatronlit

in Zonschwhl.

Patronat für die italienische

Arbeiter.

Von Sr. königl. Hoheit, dem Grafen ^
v. Easerta, in Nvrschach

Im Verlag von Gcvr, Carl s- Nikolaus Bcnsigcr in Ciiistedeiii erschien soeben

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Jahresbericht über die Lehr- und Erziehungsanstalt des Venedig

tiner-Stiftes M a r i a - E in siedel n im Studienjahre l87Z/<
gr, 4°. 49 weiten. Preis 4 Fr. 2t) Cts.

Da das diesjährige Programm. Verfaßt von N, B c r n a r d V cu z i g e r Präfcktz
unvergeßlichen Rektor n. Gall Morel als Schüler und Lehrer schildert, so wird dasselbe

vielen freunden und Schülern des Vermieten eine willkommene Gabe sein.

Im Vorlage von Franz Kirchheim ill Mainz ist soeben erschienen
u»d

durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Erzählung für das WM
von

ClNlrad van Belauben.
8°. geh. Preis 85 Cents.

Der Name „E o nr^ad von B ola n de tt" ist hinreichend, nm auch dessen geniest

dachtcr Erzählung „Die ^ t a a t S g e s ä h r l: ch e n" in den wciiesten Kreisen Eingang Z" °

schaffen.
^

Der billige Preis ermöglicht die größte Massenverbreitung. ^
Vorzügliches Mittel gegen

Glirdsucht und äußcrc Verkältimge»,
seit Kurzem erfunden, ist bis heute das Einzige, daS bei richtiger Anwendung
Gliedsucbt augenblicklich, eine hartnäckige, lange angestaudenc, bei Gebrauch mindeste

einer Doppeldosis innert 4 — 8 Tagen heilt. h
Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung und Verpackung t Fr. öt) Np-

einer Doppeldosis 3 Fr.
Eine Menge Zeugnisse von Geheilten des In- und Auslandes ^

- Eigenthümer

IZaktßasar Amgakden in Sarnen (Obwaldeii)^

Druck und Expedition von B. Schwendimanu in Solothurn.


	

